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Vorstellung der Jugendhilfeplanung für den Kreisjugendamtsbezirk Heinsberg 
 
Nach § 79 Absatz 1 SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz – hat der Kreis Heinsberg als 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erfüllung der Aufgaben nach SGB VIII die Gesamt- 
und Planungsverantwortung. Nach § 80 Absatz 1 SGB VIII hat der Kreis Heinsberg im Rahmen 
seiner Planungsverantwortung 
 
1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, 
2. den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen 
 Menschen und Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln  
 und 
3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu 
  planen. 
 
Da bisher eine umfassende Jugendhilfeplanung für den Jugendamtsbezirk des Kreises Heinsberg 
nicht bestand, hat der Jugendhilfeausschuss beschlossen, eine solche erstellen zu lassen. Es wird 
hier auf die Dringlichkeitsentscheidung vom 28. Dezember 2005 und auf die Genehmigung 
dieser Entscheidung vom 14. März 2006 hingewiesen.  
 
Mit der Jugendhilfeplanung wurde die Projektgruppe „Bildung und Region“ in Bonn beauftragt. 
Ein „Rohentwurf“ der Jugendhilfeplanung ist mittlerweile fertiggestellt.  
 
Die Projektgruppe wird den „Rohentwurf“ vorstellen und schwerpunktmäßig auf die 
demographische Entwicklung, auf die Ergebnisse der Elternbefragung (Sozial- und 
Freizeitverhalten) und auf Aspekte der Kinder- und Jugendförderung eingehen.  
 
In die Jugendhilfeplanung sind  nach § 80 Abs. 3 SGB VIII die anerkannten Träger der freien 
Jugendhilfe frühzeitig einzubinden. 
 
Vom Jugendhilfeausschuss ist das weitere Vorgehen festzulegen.  
 
 
 
 


